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	Grenzüberschreitende Qualifizierung am Oberrhein – 

Euregio-Zertifikat für Auszubildende und Ausbilder/innen

DEUTSCH-FRANZÖSISCH-SCHWEIZERISCHE OBERRHEINKONFERENZ



Antrag auf EIN PRAKTikum IM GRENZNAHEN AUSLAND am Oberrhein

Auszubildende/r bzw. Vollzeitschüler/in

	Name

     
     
	Vorname   FORMCHECKBOX 
 männlich   FORMCHECKBOX 
 weiblich
     
	Geburtsdatum

     
	Nationalität

     

	Straße, Nr.
     

	Land (D, F, CH) - PLZ und Ort

 FORMDROPDOWN 
-           

	( Direktwahl
     

	( E-Mail-Adresse
     
	Ausbildungsberuf
     
	Ausbildungszeit von / bis

     

	Berufsschule (Name, PLZ, Ort)

     


Ausbildungsbetrieb (bzw. Berufsschule bei Vollzeitschüler/innen)

	Name/Bezeichnung

     
	Zuständige(r) Ausbilder(in)

     

	Branche

     

	( Direktwahl / ( E-Mail-Adresse

     
     

	Landkreis / Département / Kanton

     
	Anzahl Mitarbeiter/innen im Betrieb (lokal)
 FORMCHECKBOX 
1-10   FORMCHECKBOX 
 11-50  FORMCHECKBOX 
 51-250  FORMCHECKBOX 
 251-500  FORMCHECKBOX 
 über 500
davon Auszubildende:     

	Straße/Haus-Nr., PLZ und Ort

     
           
	 FORMCHECKBOX 
 Unser Betrieb würde auch einen ausländischen 
Praktikanten aufnehmen.

 FORMCHECKBOX 
 Wir können bei der Suche einer Unterkunft für 
diesen Praktikanten behilflich sein.

 FORMCHECKBOX 
 Wir erklären uns bereit, dass diese Daten an Inte-
ressierte Betriebe/Auszubildende weitergegeben 
bzw. in’ s Internet eingestellt werden.


Organisation

	 FORMCHECKBOX 
 Mithilfe bei der Suche eines Praktikumsbetriebes wird gewünscht
	Bevorzugtes Gastland

     
	Bevorzugte Branche/Schwerpunkt

     

	 FORMCHECKBOX 
 Praktikumsbetrieb wurde bereits gefunden

	 FORMCHECKBOX 
 Vermittlung einer Unterbringung im Gastland wird gewünscht
	Bemerkungen:

     


Vorgesehene Praktikumszeit/en (4 Wochen in einem oder 2x3 Wochen in zwei Ländern)

	von: Tag/Monat/Jahr

     
	bis: Tag/Monat/Jahr

     
	Dauer (in Wochen)
     

	oder von: Tag/Monat/Jahr

     
	bis: Tag/Monat/Jahr

     
	Dauer (in Wochen)

     


 FORMCHECKBOX 

Ich wünsche ein zweites Praktikum in einem anderen Land.

Bitte für das zweite Praktikum ein eigenes Formular ausfüllen und beifügen!

Praktikumsbetrieb (falls bereits gefunden)

	Name/Bezeichnung

     
	Zuständige(r) Ausbilder(in)

     

	Landkreis / Département / Kanton

     
	( Direktwahl / ( E-Mail-Adresse

     


	Straße/Haus-Nr., PLZ und Ort

     
           

	Anzahl Mitarbeiter/innen im Betrieb (lokal)

 FORMCHECKBOX 
1-10   FORMCHECKBOX 
 11-50  FORMCHECKBOX 
 51-250  FORMCHECKBOX 
 251-500  FORMCHECKBOX 
 über 500
davon Auszubildende:       


Sprachkenntnisse (bei Praktikum im französischsprachigen Raum)
	Grundkenntnisse in Französisch

 FORMCHECKBOX 
 vorhanden

 FORMCHECKBOX 
 nicht vorhanden
	Bemerkungen:

     

	Französischkurs im Vorfeld des Praktikums ist

 FORMCHECKBOX 
 beabsichtigt  FORMCHECKBOX 
 nicht beabsichtigt
	


	Ort/Datum

     ,      
	Firmenstempel Ausbildungsbetrieb
	Unterschrift Ausbildungsbetrieb

	Ort/Datum

     ,      
	Bei Minderjährigen: Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
	Unterschrift Auszubildende/r


Hinweise zum Versicherungsschutz:
Kranken- und Unfallversicherung:
Arbeitnehmer und Auszubildende, die für einen begrenzten Zeitraum betrieblich ins Ausland entsandt werden, haben in der Regel den gleichen Anspruch auf beschäftigungsabhängige Versicherungsleistungen wie im Inland. Denn für die Kranken- und Unfallversicherung gilt in der Regel das Prinzip der "Ausstrahlung". Dies bedeutet, dass der Versicherungsschutz bei Entsendung von Arbeitnehmer/innen und Auszubildenden ins Ausland "mitgenommen" wird (siehe SGB IV, § 4
). Im Rahmen der Krankenversicherung empfiehlt es sich, vor Antritt des Auslandsaufenthaltes das Formular E111/E128 zu besorgen. Ohne dieses Formular muss der Patient im Ausland unter Umständen in Vorleistung treten und erhält die Kostenerstattung erst nach Rückkehr in sein Heimatland. Außerdem muss das Formular E 101 mitgeführt werden, das von der zuständigen Krankenkasse ausgestellt wird. Bei einem Arbeitsunfall ist der Ausbildungsbetrieb zu verständigen. Dieser meldet den Unfall seiner Unfallversicherung.

Haftpflicht:
Hier ist zu unterscheiden zwischen "Schäden gegenüber Dritten" und "sonstigen Schäden".

Für "Schäden gegenüber Dritten" im Rahmen der Ausbildung gilt auch bei der Haftpflichtversicherung in der Regel das Prinzip der Ausstrahlung. Da das  Ausbildungsverhältnis auch während des Auslandsaufenthaltes weiter besteht und der Betrieb weiterhin seine Haftpflichtversicherungsbeiträge zahlt, kommt die Haftpflicht nicht nur für Drittschäden des Auszubildenden im Inland, sondern auch für Drittschäden des Auszubildenden im Ausland auf.

Sonstige Schäden, die ein Auszubildender im eigenen inländischen Betrieb oder auch in einem ausländischen Gastbetrieb verursacht, sind nicht haftpflichtversicherungsfähig. Die jeweiligen Betriebe müssen sich für diese Schäden selbst vorsehen. Für diese Fälle besteht  z.B. für die Betriebe die Möglichkeit, eine Maschinenversicherung abzuschließen. 

Es wird dringend empfohlen, die Gültigkeit des Ausstrahlungsprinzips direkt bei den Versicherungen abzuklären und ggf. eine Zusatzversicherung abzuschließen! 

�SGB IV, § 4 Abs 1:


Soweit die Vorschriften über die Versicherungspflicht und die Versicherungsberechtigung eine Beschäftigung voraussetzen, gelten sie auch für Personen, die im Rahmen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs bestehenden Beschäftigungsverhältnisses in ein Gebiet außerhalb dieses Geltungsbereichs entsandt werden, wenn die Entsendung infolge der Eigenart der Beschäftigung oder vertraglich im Voraus zeitlich begrenzt ist.





Zutreffendes ankreuzen. Bitte Formular möglichst frühzeitig an die zuständige Stelle einsenden 
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